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Gesuch Sportplatznutzung 
 
Einzureichen an: Gemeindeverwaltung Birsfelden, Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt 
 Hauptstrasse 77 in 4127 Birsfelden, E-Mail bvu@birsfelden.ch,  
 Tel. 061 317 33 30 
 
Kontaktinformationen 

Verein/Firma/Veranstalter  __________________________________________________ 

Zuständige Ansprechperson __________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________ 

Telefon _____________________ E-Mail: ______________________ 

 
Anlass 
Bezeichnung des Anlasses __________________________________________________ 

Anzahl erwartete Personen __________________________________________________ 

Datum des Anlasses __________________________________________________ 

Uhrzeit von __________________ bis _________________________ 

 
Gemäss Benützungsordnung dürfen die öffentlichen Gebäude und Anlagen zwischen 7.00 Uhr 
und 22.00 Uhr benützt werden. In dieser Benützungszeit ist das Einrichten und Aufräumen der 
Lokalität enthalten. Das Einrichten und Aufräumen sind durch den Gesuchsteller zu organisie-
ren und nach Absprache mit dem Hauswart. 
 
 
Auswahl Sportplatz/Feld 
 
☐ Feld A  
(Echtrasen) 

☐ Feld B 
(Kunstrasen) 

☐ Feld C 
(Kunstrasen) 

☐ Allwetterplatz 
(Gummigranulat -Boden) 

Auf Feld A können 
die folgenden Felder 
eingezeichnet wer-
den: 
 
☐ ein grosses Feld 
☐ zwei halbe Felder 
☐ vier viertel Felder 

Feldanzeichnung 
vorgegeben 

Feldanzeichnung 
vorgegeben 

Feldanzeichnung 
vorgegeben 

 
 
Wir benötigen zusätzlich folgende Infrastruktur: 

☐ Garderobe & Duschen ☐ Flutlichtanlage 
 
Das Vorbereiten / Zeichnen des/r Spielfeld/er wird gewünscht durch: 

☐ den Gesuchsteller. ☐ den Platzwart der Gemeinde.  
 (wird gem. Zeitaufwand in Rechnung gestellt) 
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Verkauf von Getränken und Esswaren: 

☐ Ja ☐ Nein ☐ kostenlos 

 
Ort / Datum Unterschrift Gesuchsteller 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
 
Rechtsmittelbelehrung: Gegen Entscheide der Gemeindeverwaltung kann innert 10 Tagen seit Eröffnung beim Gemeinderat 
Einsprache erhoben werden.     

 
 
Lokalbenutzung – Ergänzung zur Reservationsbestätigung 
 

Gemäss Benützungsordnung dürfen die öffentlichen Gebäude und Anlagen zwischen  
7.00 Uhr und 22.00 Uhr benützt werden. Die Nachtruhe ist gemäss Polizeireglement einzuhal-
ten. Ab 22.00 Uhr sind alle Tätigkeiten untersagt, die Drittpersonen in ihrer Ruhe stören. 

Für Veranstaltungen nach 22.00 Uhr ist ein Antrag an den Gemeinderat zu stellen. Werden 
Getränke oder Esswaren verkauft, resp. besteht der Wunsch für eine Verlängerung der Fest-
zeit nach 22.00 Uhr, ist zusätzlich beim Gemeinderat, via der Abteilung Sicherheit & Rettung 
(sicherheit@birsfelden.ch), ein Gesuch um Erteilung einer Gelegenheitswirtschafts-/Frei-
nacht-Bewilligung einzureichen. Gesuche werden grundsätzlich bis 2.00 Uhr erteilt, spätere 
Festzeiten sind zusätzlich schriftlich zu begründen. 
 
Die Nutzung von Parkplätzen (für Gäste) benötigt eine Allmendbewilligung der Abteilung Si-
cherheit & Rettung (sicherheit@birsfelden.ch) bezogen werden kann. 
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